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pädagogische Rundschau im Ausland.
Im deutschen Reiche hat innert 13 Iahren zugenommen das Perso-

nal für:
1. Erziehung und Unterricht um 32,5 °/°

2. Staats- ul»d Gemeinde-Dienst 37,7 °/o

3. Armee und Kriegsflotte 39,6 V»

4. Eisenbahnbetrieb 53,9
5. Gesundheitspflege 66,6 °/°

6. Post- und Tklegraphendicnst 89,1 "/»

Es muß ernste Bedenken erregen, das; in dieser Skala Erziehung und
Unterricht am niedrigsten stehen, während das Kulturleben des deutschen Volkes
eine gewaltige Ausdehnung erfahren hat. Andere Kulturstaaten wandte» ver-
hältnismäßig für die Volksschule viel mehr auf; so z, B. steigerten sich die

Volksschulausgaben Englands in einem Jahrzehnt »m mehr als 125 Millionen
Frs. — Preußen, das eine Million mehr Einwohner zählt, blieb anno 1896
schon bereits um 129 Millionen Frs, hinter England zurück. Die Stadt New-
Pork allein verausgabt pro 1999 für die Schule 177 Millionen Frs,, also volle
75 °/>> dessen, was ganz Preußen, Staat und Gemeinden, anno 1896 für das
Volksschulwesen ausgaben,

— Von den 252382 deutschen Rekruten waren im Vorjahre 9,97
nämlich 173 Mann ohne Schulbildung; anno 1873 waren 1,8 näm-
lich 2574 Analphabeten eingereiht worden.

— Ein Lehrer in Stettin war vom dortigen „liberalen" Atagistrat
vertretungsweise bis zum 1. Oktober angestellt worden; anfangs August
wurde der junge Kollege zu sechswöchentlichem Militärdienst einberufen;
nun wurde ihm der „Taglohn" bis zur Militär, Einrückung ausbezahlt, für die

übrige Zeit aber vorenthalten. Die königliche Regierung war aber nicht der
gleichen Meinung und hat dem jungen Manne zu seinen 166 Mk. verholfen.

— In Bezug auf das Recht der Eltern, ihre Kinder im Auslande
unterrichten zu lassen, entschied der höchste Gerichtshof, daß ein Schüler
vom Besuch der inländischen Schule nur durch die staatl. Aufsichtsbehörde befreit
werden könne.

Dem königlichen Erlaß vom 19. Januar d, I. über das Züchtigungs-
recht der Lehrer entnehmen wir unter Andern» - Lehrer und Lehrerinnen
haben jede vollzogene Züchtigung nebst einer kurzen Begründung ihrer Notwen-
digkeit in ein anzulegendes Strafverzeichnis sofort nach der Unterrichts-
stunde einzutragen. Inspektor und Schulräte haben bei jedem Besuche der Schul-
klasse von dem Inhalte des Strafrerzeichnisses durch Unterschrist zu bescheinigende
Kenntnis zu nehmen und bei Bedenken sich mit dem Lehrer zu besprechen.

— Durch Ministerialerlaß vom 17. Oktober 1899 haben die Lehrer der

Mittelschulen (Gymnasien) an den jährlichen Kreislehrerkonferenzen teilzu-
nehmen.

— Die Vorkurse an Realschulen und Gymnasien nehmen in
Preußen, mit Ausnahme von Westfalen, das sich ohne diese behilft, immer
mehr zu, so daß sie in 636 Klaffen 21196 Schüler zählen, was von Freunden
der allgemeinen Volksschule bedauert wird,

— Der Kaiser habe den festen Entschluß ausgesprochen, noch im Jahre
1999 in der Organisation des höhern Schulwesens Veränderungen
vorzunehmen, weil es z. Zt. die Bedürfnisse des praktischen Lebens zu wenig
berücksichtige.

>1. k.


	Pädagogische Rundschau im Ausland

